
§18
Die von den Kollektiven der Werktätigen geprüften und von den 

demokratischen Parteien und Massenorganisationen aufgestellten Kan
didaten für die einzelnen Wahlkreise werden auf öffentlichen Tagun
gen der Bezirks-, Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks- und Ortsausschüsse der 
Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik unter Teil
nahme von weiteren Vertretern der Wähler vorgestellt. Auf diesen Ta
gungen wird wahlkreisweise über die Kandidaten und ihre Reihen
folge auf dem Wahlvorschlag beraten und beschlossen. Die 
Ausschüsse übergeben den Wahlvorschlag für jeden Wahlkreis der zu
ständigen Wahlkommission.

§19
(1) Die Wahlvorschläge werden für alle Wahlkreise zur Wahl der 

Volkskammer von der Wahlkommission der Republik, der Bezirkstage 
von den Bezirkswahlkommissionen, der Kreistage von den Kreiswahl
kommissionen, der Stadtverordnetenversammlungen von den Stadt
wahlkommissionen, der Stadtbezirksversammlungen von den Stadtbe
zirkswahlkommissionen und der Gemeindevertretungen von den 
Gemeindewahlkommissionen spätestens 27 Tage vor dem Wahltag be
stätigt.

(2) Die Wahlkommissionen geben die Wahlvorschläge für die ein
zelnen Wahlkreise unverzüglich nach ihrer Bestätigung öffentlich be
kannt.

§20
(1) Die Kandidaten sind verpflichtet, sich in ihrem Wahlkreis den 

Wählern vorzustellen und ihre Fragen zu beantworten.
(2) Die Wähler sind berechtigt, Anträge zur Absetzung von Kandi

daten von dem Wahlvorschlag zu stellen.

§21
(1) Werden von den Wählern Anträge zur Absetzung eines Kandi

daten von dem Wahlvorschlag gestellt, ist der Nationalrat bzw. der zu
ständige Ausschuß der Nationalen Front der Deutschen Demokrati
schen Republik verpflichtet, im Zusammenwirken mit den demokrati
schen Parteien und Massenorganisationen eine Entscheidung über die 
Aufrechterhaltung oder Zurückziehung des Kandidatenvorschlages 
herbeizuführen.

(2) Bei Zurückziehung des Kandidatenvorschlages ist der National
rat bzw. der zuständige Ausschuß der Nationalen Front der Deutschen 
Demokratischen Republik berechtigt, bis spätestens 5 Tage vor der 
Wahl einen anderen Kandidaten zu benennen. Das gilt auch, wenn ein 
Kandidat aus anderen Gründen ausscheidet.

(3) Das Ausscheiden eines Kandidaten wird durch Beschluß der
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